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die Trennung der Judenehen durch einen Scheidebrief, der
Mann ihn gibt und die Frau ihn nimmt. DemI gewordenen
Theil geſtattet da Hofdecret vo  — 11 Juni 813 Nr 1053 J
einen Iſraeliten als Bevollmächtigten eſtellen. Die Gericht
gerufene Frau gab aber d daſs ſie den Scheidebrief nicht nehme,
ondern jederzeit bereit ſei mit Hhrem Mann (im Sinne des welt—
en Geſetze wohnen.“) Die Trennung der Judenehe konnte alſo
nicht ausgeſprochen werden. Nur iM Falle, daſs der Mann dem Weibe
einen Ehebruch gerichtlich nachweiſen kann, wird nach 135 de

die Frau gezwungen, den Scheidebrie anzunehmen. Die
Trennung der Ehe des Johann und der Katharina iſt alſo
nach dem Staatsgeſetze unmöglich bis entweder die Katharina
ſich eines beſſeren beſinnt, den Scheidebrie annimmt oder ſtirbt.

Soll der Seelſorger unthätig dem Concubinate zuſehen? Wir
meinen nicht Jedenfalls ſoll durch gütige Eden die Aufhebung
des gemeinſamen Haushaltes herbeiführen. Wenn alle (den nichts
fruchten, der Concubinarius reumüthig iſt, die 3  üdin entſchädigt hat,
ſo ſoll der Seelſorger Unter genauer Vorlegung de. Sachverhaltes
von dem Ordinarius die Erlaubnis zur Eingehung einer Gewiſſensehe
erbitten, die dann IN aliquo 10 SeCreto notiert ird Die einer
ſolchen Verbindung entſtammenden Kinder müſſen allerdings Im
öffentlichen aufbuche vor dem brum des Staates als unehelich
eingetragen werden und den Namen der Utter führen ber MN
Odem 1O CcCreto kann die Legitimität der Kinder unter Hinweis
auf den Taufact Im öffentlichen Qufbuche gewahrt werden. Vor ott
ſind ſie Chelt

ällt dann das ſtaatliche Ehehindernis urch den Tod der hart⸗
näckigen Jüdin weg, ſo kann der Seelſorger die beiden Concubinarier
mit einem Zeugnis, daſs nicht Ian der Lage ſei ſie kirchlich zu
trauen, zur politiſchen Behörde ſenden, daſs ſie dort durch die ivilehe
die bisherige Gewiſſensehe auch 4  1 giltig machen, worauf dann
die Kinder auch a  1 legitim werden.

Das In den beiden letzten Abſätzen Behauptete ſei nur als
Privatmeinung hingeſtellt, die allſogleich en gelaſſen wird,
etwa die kirchliche Behörde anders entſcheidet. Jedenfalls iſt der
Caſus eine traurige Illuſtration Unſerer kirchlichen Verhältniſſe In
Oeſterreich. Das Gebiet der Ehe ſoll 1 und Qa ein⸗
trächtig durch ein Concordat und nicht einſeitig durch confeſſionelle
Geſetze beſtimmen —

Wien, Altlerchenfeld. Karl 10
XIX (Noch einmal ber „Dispenſation von Ehe

hinderniſſen bei Abſchließung einer Ehe uf dem
Todbette.“ In Quartalſchrift Jahrgang 1889, Heft E,

Taufen Vollte ſie ich nicht laſſen, konnte Johann ihr nicht
zurück
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DasS 125 wurden bezüglich dieſer wahrhaft weitgehenden acultä
praktiſche Maßregeln gegeben. Dieſe unction iſt bei der großen
Verantwortung für die Curatgeiſtlichkeit von Oher Wichtigkeit. Es
iſt nothwendig, daſs ſich der Seelſorger In kürzeſter Zeit, in allen,
auch den verwickeltſten ällen, Rath ſchaffen könne. Darum kann
dieſe geiſtliche Function, we nicht nur von der größten Trag⸗
weite für die bürgerlichen Rechtsfolgerungen einzelner amilien iſt,
ondern auch den etwa ungiltig Copulierenden mit den verhängnis⸗
vollen Conſequenzen der rengen Geſetze verfolgt, nicht oft und
ausführlich * erörtert werden, umſomehr, da 10 der Seelſorger
in den meiſten 0  en ganz unverhofft erufen, ohne Zeitverlu
In wenigen Augenblicken die richtige Entſcheidung treffen muſs

Es drängt ſich hier die bündige Beantwortung folgender
Fragen auf Welche Ehewerber können und Uunter welchen Um⸗
tänden und Bedingungen, auf dem copuliert werden? nd
II we ni

Auf die rage Am können etraut werden,
die wegen eines obwaltenden nſ Le Ehehinderniſſes
ummodo impedimentum Sit tale. 1 —9u dispensari solet) de
poſitiven Rechtes (juris ecelesiastici) a) eine nach bürgerlichem

giltige Ehe geſchloſſen aben; Im Concubinate eben;
aber eingetretener Todesgefahr ſich nicht mehr Er

angung der ispenſe den apoſtoliſchen wenden können;
und bei denen ſich der die Sterbeſacramente ſpendende Seelſorger,
nach Anhörung des Arztes, einer 3u Aben iſt, moraliſche Ge⸗
wiſsheit über die Todesgefahr erſchafft; dann die Copulation
praesupposita dispensatione allſogleich vο

N
werden kann.

Die dispenſablen trennenden Ehehinderniſſe ſind Die
einfache und doppelte Blutsverwandtſchaft (consanguinitas) In der
Seitenlinie bi. incluſive zum vierten rade Die Schwägerſchaft
(affinitas) In der Seitenlinie aus erlaubtem Umgange bis zum
vierten und aAus unerlaubtem Umgange bis zum weiten Grade

Geiſtliche Verwandtſchaft (cognatio Sspiritualis) Im Sinne fol
gender erke Baptizans, baptizatus, baptizatique parentes. COn-
Hrmans. confirmatus, cConfirmatique parentes. Forderung der
öffentlichen Sittlichkeit (imped publicae honestatis) und zwar bei
Verlobung bis zum erſten und bei ge

oſſener aber nicht conſum⸗mierten Ehe bis zum vierten rade Crimen entſtanden Qus
Ehebruch In folgenden zwei Fällen, enn QAbet ) ſich die Complicen
gegenſeitig das Eheverſprechen gaben, oder ) wenn ſie bei Lebzeiten
der unſchuldigen Ehehälfte eine Bigamie wagten Alle impe-
imenta matrim. impedientia. als tempus cClausum, einfachesGelübde (votum Simplex). Verlobung (Sponsalia), und Eheverbot
(vetitum). liegt jedoch etzterem eln Conſiſtorial⸗Beſcheid zugrunde,worin der ſchuldige Theil zu einer etwaigen Schadloshaltung ver

10*
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halten wird, ſo iſt eS zumindeſt angezeigt, vor der Copulation
auf die Erfüllung dieſer Pflicht zu dr  An

Au die II rage Auf dem können nicht ge⸗
tu aut werden Ehewerber, bei welchen olgende trennenden
Ehehinderniſſe en Blutsverwandtſchaft in auf und ab⸗
ſteigender geraden Linie bis ins Unendliche und In der Seiten
linie bis zUum erſten rade, nämlich, zwiſchen voll⸗ und halb⸗
ürtigen Geſchwiſtern Schwägerſchaft Qaus erlaubtem Umgange
In auf⸗ und abſteigender Linie bis ins Unendliche. Die bürger⸗
liche Verwandtſchaft (COgnatio (ivilis vel égalis ſo ange die 9e⸗
etzliche option Im Verhältniſſe von Eltern und Kindern imn
Wirklichkeit beſteht. mne außergeſetzliche Adoption involviert kein
Ehehindernis. Das Eheverband (igamen), wonach bei Lebzeiten
der Ehehälfte keine zweite Ehe geſchloſſen werden darf, dies gilt
nach canoniſchem E ebenſo von den gänzlich geſchiedenen Ehen
der Nichtkatholiken, die bei Lebzeiten threr Ehehälfte auch nicht
auf dem etraut werden können, nicht einmal In dem
Falle, enn ſt

1 chon in den Schoß unſerer Mutterkirche zurü
gekehrt Die Prieſterweihe (ordo) Bei dem Jeſuitenorden
das einfache Gelübde, und Im allgemeinen das feierliche
Ordensgelübde (Vvotum perpetuae castitatis), weil die leſe Ge  2
lübde Gebundenen verpflichtet ſind mn einem durch den apoſtoliſchen

anerkannten Trden (ben Religions⸗Verſchiedenheit
(cCultus disparitas) zwiſchen Getauften. Es muſste dieſes Ehehindernis
vorbehalten werden, eil der katholiſche rie ter für den nichtkatho⸗
liſchen Theil kein competenter Seelſorger ſein kann. Defeetus
Sana mentis onad die Unzurechnungsfähigen keine iltige Ehe
ſchließen können, wie: die Irrſinnigen, die gänzlich Idioten, die
0. Betrunkenen Sollten dieſe jedoch (ueida
intervalla aben, können ſie ſchon des wichtigen Beweggrundes
der Kinder⸗Legaliſierung etraut werden. Es können
ferner nicht etraut werden die Taub⸗ſtumm⸗blinden oder die
gänzlich Taub⸗blinden, weil ſie weder die Eſſenz der Ehe begreifen,noch thren illen äußern imſtande ſind Die impotentia
A  SOluta t incurabilis, ſich jemand durch ärztliche Operation,
Unglück zugezogen und ein öffentliches trennendes
Ehehindernis bildet Zu bemerken iſt, daſs die Ehe der „utroque
8E Carentium“ eln Ehehindernis publici juris bildet eder⸗
mann i berechtigt eine Ehe gerichtlich anzugreifen, welche 10ohnedies aut Constit. IXII („Quum frequenter“ auf gerichtlichemWege für null und nichtig Trklärt werden muſs Es iſt immer⸗
hin In ſolchen Fällen angezeigt, enn der die Eheſchließung mit
Recht verſagende Seelſorger ſich mi  E abverlangten ärztlichenZeugniſſes üſtet, etwaige Angriffe natürlicher Kinder der
mittlerweile Verſtorbenen. Das L oder die Unfruchtbarkeit bilden
m Sinne des canoniſchen Rechtes kein Ehehindernis. 22.
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Crimen. als Urſache, bei Gattenmord. ob mit oder ohneEhebruch. Im Sinne eines Briefes vom 11 October 1757 des

größten aller Canoniſten, Papſtes enedte XIV., kann von dieſemunderniſſe nur In den ſeltenſten Fällen dispenſiert werden.
11 Clandeſtinität, ſe

en dispenſiert wird (ſieheenedte XIV., wie oben in jenen egenden, die Beſchlüſſe des
Tridentiniſchen Coneils verkündet ſind Hieraus olgt, daſs die Ge
genwart des etenten Seelſorgers und wenigſtens zweier ZeugenHei Nullitäts⸗Gefahr der auf dem zu ſchließenden Eheerforderli ſei

Azerdem ſind noch andere trennende Ehehinderniſſe, die jedochhier, wo etn längere Zeit andauerndes Concubinat ſupponiert wird,
gar nicht vorkommen können, wie E VIS t metus, COI-
Itio, Cectus aetatis. raptus Virginis aut cujuscunque mulieris.

Es hüte ſich jedo der Seelſorger die auf dem
Todbette zu trauen, weil hier ein Hauptbedingnis, die Beweiſe *  ber
die Freiheit der Ehewerber momentan nicht erfüllt werden kann,nicht einmal durch eine Schwurleiſtung, indem die gänzlichbekannten Intereſſierten Im Drange der eNnſchwerenden mſtändeſich el zum Meineid verleiten laſſen önnten.

Nach den ausführlichen und gewi 3u beherzigenden Ma ß⸗regeln, E dem Seelſorger uIn Quartalſchrift ahrgang 1889,Heft I., Pa, 126 egeben werden „Alle orgfa anzuwenden, daſsſie nicht etwa bei Abſchließung von Ehen mitwirken, die vor dem
bürgerlichen Geſetze ungiltig ſind,“ habe ich nur mehr hinzu⸗zufügen, daſs eine auf dieſe Elſe geſchloſſene Ehe Unverzügli dem
Ordinariate anzuzeigen ſei behufs Legaliſierung natürlicher Kinder

Nagy⸗Terenſin (Diöceſe Eſanad) Thomas Dörner, arrer.
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Aus der Vorrede erfahren wir, daſs Renninger, dem die Todeskrankheitdie Herausgabe ſeiner Paſtoral unmögli ma  E, ſeinen ehemaligen Alumnus
Goepfert mit der Veröffentlichung ſeines Werkes betraut hat. Das vor.

liegende Buch iſt die „Leife Frucht“ der Vorleſungen 3  ber aſtoral, we  eRenninger als Regens des biſchöflichen Clerical-Seminars in ürzburg


